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2. Änderung 

I, 
Anlage 1,2 
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Gestrichen· gem. Hinw.eis des 
Erlasses des Innenministers 
des· Landes SChleswig-Holstem 
~~m .. .zs; 4 . .AQ ~ 
Az.: IV 8.1 c: .. 813/04·23 . ' . 

Einze ih.e i ten der Bebauunn" 
~-----------------------~~-

1. Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens der eingeschossigen 
vlohngebäude darf nicht höher liegen als 0,55 m über der . ' 
jeweils zugeordneten StraBenverkehrsflgche. · · . 
Ausnahmen von dieser Festsetzung sind nur zulässig, wenn · 

. sie durch Geländeform, Oberflächen- oder Grundwasserstand" 
-Hochwasser und Höhenlage der Schmutzwasserleitungen be~ingt 
sind. · · 

2. Als'Dacheindeckung der Wohngebäude und Nebengebäude sind 
Dachpfannen brauner Flirbung,zu verwenden . 

. Eine andere Färbung ist bei Hausgruppen von mindestens 
drei Gebäuden ausnahmsweise zulässig, wenn die Dachein• 
deckung in dieser .Gruppe einheitlichbleibt. 

3.' Nebenanlagen gern.'§ 14 ( 1) BauNVO ·aut'~er Garage~ sind 
im Geltungsbereich des Bebauune;splanes nicht zulässig. 

·, 

4. Als Abgrenzune; der BaugrundstUcke zu den Verkehrsflächen 
sind Einfriedigungen bis 0,80 m Höhe als Hecken mit Schutz-
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zaun zu ass~g. . . . · 
An den seitlichen und r•ückwärtigen (}renzen sind Zäune 
oder Hecken bis zu'einer Höhe von 1,20m zugelassen • .. 
Das· Fälien .·oder Stutzen der in der Planzeichnung darge
stellten schutzwürdigen Einzelbäume ist' nur.im Einver-nehmen 
mit dem Garten~ und Friedhofsamt zulässig. 
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LUbeckJ. den 4. ·September 1967. 

Senat·der~ansestadt Lübeok 
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